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EHRENKODEX BVMW-VERANTWORTUNGSTRÄGER

Sustainable Corporate Governance Kodex Association of small and medium enterprises

Präambel

Der Ehrenkodex BVMW-Veranwortungsträger ist spiegelbildliches Gegenstück zum Freiwilligen Ehrenkodex aktiver BVMW-Mitgliedsunternehmen. Beide Ethikcodes verweisen aufeinander und auf BVMW-Satzung, Wahlordnung und sonstige BVMW-Organisations-regelungen und werden in einem BVMW-Handbuch veröffentlicht (Transparenzgebot). Die Erfahrungen von zehn Jahren praktizierter Wirtschaftsethik der mittelständischen Wirtschaft, insbesonders der Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Sozialprofil-Berichterstattung einzelner Firmen und Verbände sind berücksichtigt. Eine Zusammenfassung dieser - auch unter dem Thema Globalisierungsfolgen - geführten Diskussion gibt der Tagungsband der vom BVMW-Forum Nachhaltiger Mittelstand in Kooperation mit dem Internationalen Hochschulinstitut Zittau/IHI durchgeführten Ethik-Konferenz "Mögliche Wege zu einem gesellschaftsfähigen Ethik- und Moralkonsens" vom 12.bis 14.März 2000 in Zittau unter Schirmherrschaft Hans-Dietrich Genscher - Herausgeber: Bernd Markert und Rosemarie Konschak, Peter Lang-Verlag Frankfurt/Main 2003. Eingearbeitet wurden auch die Vorgaben der Regierungs-kommission Deutscher Corparate Governance Codex in der Fassung vom 21. Mai 2003 und die Sustainibility Reporting Guidelines 2002 des Umweltprogramms der Vereinten Nationen -UNEP - und des World Business Council of Sustainable Devlopment.

Dieser BVMW-Ehrenkodex für Verantwortungsträger findet sinngemäße Anwendung auf Partnerverbände mit Kooperationsvertrag, auf Mittelstandsbündnisse und BVMW-Aktionen und -veranstaltungen.

1 Glaubwürdigkeit

Mitglieder der satzungsmäßigen BVMW-Organe und territorialen Organisationen, sowie alle sonstigen haupt- und ehrenamtlichen BVMW-Funktionsträger und -Mitarbeiter (im folgenden Verantwortungsträger genannt) sind zum Einhalten der Verhaltensgrundsätze in diesem Ehrenkodex BVMW-Verantwortungsträger verpflichtet aus Gründen eigener persönlicher Glaubwürdigkeit und der Glaubwürdigkeit des Verbandes nach draußen. Nach § 15 Ab. 2 der Verbandssatzung sind alle Organmitglieder „dem Verbandsinteresse verpflichtet“. Ebenso wie Mitglieder und Leiter territorialer Organisationseinheiten. „Alle Geschäfte zwischen dem Bundesverband einerseits und den Organisationsmitgliedern, sowie ihnen nahe stehenden Personen oder ihnen persönlich nahe stehenden Unternehmungen andererseits, haben branchenüblichen Ethik-Standards zu entsprechen.“

2 Corporate Identity

Alleinstellungsmerkmal BVMW ist und bleibt DIE STIMME DES MITTELSTANDES. Das heißt Vorleben und Durchsetzen des Leitbildes ehrbarer Kaufmann, einer „Qualität der Anständigkeit“gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Mitbürgern, Partnern und Öffentlichkeit.  Den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft kennzeichnet in der Corporate Identity und  dem Selbstverständnis als Dachverband seiner Partnerverbände, die Kernmarke STIMME DES MITTELSTANDES/ ECOmade in GERMANY. Dies bedeutet inhaltlich vor allem eine sachlich fundierte offensive Interessenwahrnahme für den Mittelstand, mit dem Leistungsversprechen ANSTÄNDIGER QUALITÄT in der Öffentlichkeit, zusammen mit Mittelstands-Netzwerken, Partnerverbänden und in Mittelstandsbündnissen, im Kommuni-zieren des Leitbildes der sozialen ethikgebundenen Marktwirtschaft, aus bewährter guter Tradition mittelständischer Bestqualität. Versprochener Dienstleistung, Gebrauchs- und Schadstoffinformation, Kundenorientierung und permanenter Fortbildung. Vorrang haben  stets private vor öffentlicher wirtschaftlicher Leistungserbringung, mit konsequentem Rückbau steuerfinanzierter Mittelstandsagenturen und -Beratungseinrichtungen, bei Vorrang von Selbsthilfe und Eigenverantwortung des Mittelstandes. Ferner der Abbau von Zentra-lisierung, Überregulierung, Subventionen, Totalbürokratisierung und staatlicher Unternehmer-Bevormundung, Gängelung und Schein-Privatisierung, vor allem im kommunalen Bereich.

3 Vorrang Mitgliederorientierung

Alle BVMW-Organe und Verantwortungsträger sind - schon aufgrund Demokratiegebots des Grundgesetzes - verpflichtet auf eine ständige Mitgliederorientierung. Alle BVMW-Organe und -Verantwortungsträger sind von unten nach oben zur Verbandsspitze und Bundesge-schäftsführung demokratisch zu legitimieren. In geeigneter Weise haben sich alle BVMW-Verantwortungsträger dauernd Mitgliederkritik, Mitgliedererfahrung und Verbesserungs-vorschlägen zu stellen. Mitgliederorientierung geht vor organisatorischer Effizienz.

4 Leitbild Nachhaltiger Mittelstand / „anständige Mitte“

Alle BVMW-Verantwortungsträger initiieren und fördern zur Sicherung des Wettbewerbs-Standortes Deutschland das Leitbild Nachhaltige Entwicklung Mittelstand unter der Standortdachmarke „ECOmade in GERMANY“. Dazu gehören insbesondere Mittelstands-bündnisse und Mittelstandsaktionen, zusammen mit Partnerverbänden und Experten für Bestqualität im betrieblichen Nachhaltigkeits-Management einzelner Branchen und wirtschaftspolitischer Handlungsfelder.

Ziel ist eine BVMW-Führungsrolle und Vorbildfunktion im Durchsetzen ethikeingebundener BVMW-Programme, Konzepte, Aktionen, wie zum Beispiel Privat vor Staat, Patenschaften KMU für Problemschulen, Einfachsteuer, Aufbau Mittelstands-Innovations-Netzwerke, kommunale Agenda21-Ausschüsse zum Durchsetzen eines verbesserten Schutzes natürlicher Lebensgrundlagen, IT-Dienstleistungs-Klima-Kampagnen, Mittelstandsbündnis Energie-effizienz, Zertifizierung Nachhaltigkeits-Management usw.

5 Transparenz Rechnungslegung BVMW

Für die Rechnungslegung über die Verwendung der BVMW-Mitgliederbeiträge und  sonstiger Verbandseinnahmen gilt der Grundsatz völliger Transparenz für alle BVMW-Organ-Mitglieder, Geschäftsführungen auf Bundes- und Länderebene und BVMW-Verantwortungsträger, nach dem Leitbild des "gläsernen Verbandes". Verbands-geschäftsberichte und  wesentliche Ergebnisse des Rechnungsprüfungsberichtes und Berichtes der Kassenprüfer sind auf der Webseite des BVMW im Internet zu veröffentlichen, einschließlich der Verstöße gegen diesen Ehrenkodex für BVMW-Verantwortungsträger, wie etwa atypische Vertragskonstruktionen mit langfristigen finanziellen Folgen für den Verband. Bei dokumentierter Verletzung der Tranparenz-Grundsätze ist vom Bundesvorstand und Bundesgeschäftsführung ein verbandsinternes Controlling im Benehmen mit den Rechnungsprüfern einzurichten.

6 Wettbewerbsverbot

Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Geschäftsführungen auf Bundes- und Länderebene sowie hauptamtlich tätige BVMW-Verantwortungsträger unterliegen während ihrer Verbandstätigkeit einem umfassenden Wettbewerbsverbot. Maßgebend ist dabei nicht der formalrechtlich eingetragene Name des Alternativverbandes, sondern die tatsächlich angesprochenen BVMW-identischen Mitglieder-Zielgruppen und BVMW-Funktionsträger.

7 Entgeltliche Tätigkeiten der BVMW-Organ-Mitglieder

Organe des Verbandes sind Bundesvorstand, Bundesvorstand, Wahlausschuss - neben der Bundesversammlung als oberstes Demokratieorgan. Die Mitglieder des Bundesvorstands und entgeltlich beschäftigte Organmitglieder dürfen keine weiteren entgeltlichen Funktionen innerhalb der Untergliederungen des Verbandes wahrnehmen. Ausnahmen kann nur der Bundesvorstand innerhalb der Bestimmungen der Satzung  genehmigen.

8 Verbot Vorteilsannahme

Während ihrer Tätigkeit für den Verband dürfen in Zusammenhang mit der Verbandstätigkeit  BVMW-Verantwortungsträger weder für sich noch für andere Personen von Dritten Zuwendungen und sonstige Vorteile fordern oder annehmen, oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile oder Provisionen gewähren.

9 Bewahrung Integrität

Die Integrität der BVMW-Verantwortungsträger beruht auf die Bewahrung ihrer Außen-wirkung als glaubwürdiger Repräsentant des Verbandes. Das heißt außer jedem Zweifel muss stehen, die Anerkennung der Satzungsziele und dieses Ehrenkodex für BVMW-Verantwortungsträger. Organmitglieder sind den ethischen Grundsätzen für aktive BVMW-Mitglieder verpflichtet - formuliert im Driburg-Ehrenkodex für Aktive BVMW-Mitglieder. Insbesondere dürfen bei mittelstandspolitisch relevanten Entscheidungen der Verantwortungs-träger oder deren Stellungnahmen gegenüber Mitgliedern keine rein persönlichen Interessen verfolgt werden, die Verbandsziele in Frage stellen oder Verbandseinnahmen schmälern, durch an den BVMW-Verantwortungsträger gebundene Sonderzahlungen und Nebenabreden über routinemäßige Normaldienstleistungen des Verbandes hinaus.

10 Interessenkonflikte / verbandsinternes Streitbeilegungsverfahren

Interessenkonflikte zwischen Mitgliedern der Verbandsorgane - vor allem Mitgliedern des Vorstandes und solchen mit der Bundesgeschäftsführung - sind unverzüglich dem Gesamtvor-stand offen zu legen. Sowie Interessenkonflikte der Geschäftsführungen auf Bundes- und Länderebene und sonstiger BVMW-Verantwortungsträger mit dem Hauptgeschäftsführer. Alle Geschäfte zwischen den Vorstandsmitgliedern und den Geschäftsführungen auf  Bundes- und Länderebene, oder ihnen nahe stehender Personen einerseits und dem Verband andererseits, haben nach der Verbandssatzung branchen- und ortsüblichem ethischem und Rechts-Standard zu entsprechen und sind im Rechenschaftsbericht aufzuführen. Streitigkeiten zwischen Verbandsorganen, zwischen einzelnen Funktionsträgern und Verbandsorganen oder aus Organschaftsverhältnis selbst, unterliegen ebenso wie Streitfragen in Auslegung und Anwendung des Ehrenkodex für BVMW-Funktionsträger, der Schieds- und Schlichtungsord-nung des Verbandes. Es besteht kein Anspruch gegenüber dem BVMW auf Abschluß eines Vertrages zur Durchführung eines freiwilligen Schlichtungs- und Schiedsverfahrens.

11  Nebentätigkeiten / Beraterverträge

Nebentätigkeiten und Beraterverträge in mittelstandspolitischen Problemfeldern der   BVMW-Verantwortungsträger sind grundsätzlich offen zu legen und  zu genehmigen - im Falle von Vorstandsmitgliedern und Mitgliedern des Schiedsgerichts und Wirtschaftssenat oder dem Hauptgeschäftsführer durch Vorstands-Mehrheit; in allen anderen Fällen durch den Hauptgeschäftsführer. In Anstellungsverträgen mit hauptamtlichen BVMW-Funktionsträgern können Nebentätigkeiten und Beraterverträge, insbesondere zu verbandsrelevanten Themen oder Dienstleistungen gänzlich ausgeschlossen oder eingeschränkt werden
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